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Beachte

Die AVV idF BGBI. Il Nr. 476/2010 gilt soweit sie aufgrund von Bestimmungen des EG-K, BGBI. | Nr.
150/2004, erlassen wurde bis zum Inkrafttreten einer sie ersetzenden Verordnung geméal 88 4 Abs. 4, 6
Abs. 10, 10 Abs. 6, 25 Abs. 5, 34 Abs. 7 und 8, 35 Abs. 6, 36 Abs. 8 und 38 Abs. 2 als Bundesgesetz
weiter (vgl. 8 49 Abs. 1, BGBI. I Nr. 127/2013).

Text
Anlage 7
(zu §13)

Abfall-Input-Output-Meldung
1. Allgemeines

Als Grundlage fiir die Abfall-Input-Output-Meldung sind fortlaufende Aufzeichnungen tber Abfallart,
-menge, Herkunft und Verbleib heranzuziehen. Die in die Verbrennungsanlage eingebrachten und in ihr
angefallenen Abfélle sind arbeitstaglich aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen mussen auch den Lagerstand
(vergleiche Punkt 2.3) und gegebenenfalls Abfallneuzuordnungen enthalten.
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Die Aufzeichnungen sind so zu filhren, dass jederzeit ein Auszug oder eine Zusammenfassung aus den
Aufzeichnungen  entsprechend  den  vorgegebenen  elektronischen  Datenstrukturen  fir
Abfallaufzeichnungen und Jahresabfallbilanzen, die auf dem EDM-Portal, edm.gv.at, verdffentlicht sind,
maglich ist.

2. Strukturen und Inhalte der Abfall-Input-Output-Meldung

Abfall-Input-Output-Meldungen haben den am EDM-Portal verdffentlichten Datenstrukturen zu
entsprechen.

2.1 Zusammenfassung der in die (Mit)Verbrennungsanlage eingebrachten Abfélle

Die Meldung der eingebrachten Abfille hat in der Struktur ,,Abfallbewegung* zu erfolgen.
a) Abfalle, die von anderen Rechtspersonen (lbernommen worden sind:

Zusammenfassung der Aufzeichnungen der von anderen Rechtspersonen {ibernommenen
Abfille, die direkt der (Mit)Verbrennungsanlage oder dem Input-Pufferlager der
(Mit)Verbrennungsanlage zugefiihrt wurden, gegliedert nach Zeitraum, Buchungsart,
Absendeort, Abfallart, Abfallmasse, Behandlungsverfahren, dem der Abfall zugefiihrt wurde,
und GLN der Abfallbilanzberichtseinheit (BE_ABIL) der (Mit)Verbrennungsanlage.

Bei Ubernahme von Siedlungsabfillen direkt von Abfallerzeugern im Rahmen der
kommunalen Sammlung gemaR 83 Abs.1 der Abfallnachweisverordnung 2003 sind die
Ubergeber pro Bundesland, aus dem der Abfall stammt, zusammenzufassen und mit der
Spezial-GTIN fiir ,,Abfallersterzeuger von Siedlungsabfillen anzugeben. Bei Ubernahme von
Verpackungsabféllen direkt von Abfallerzeugern im Rahmen eines Sammel- und
Verwertungssystems gemaR § 3 Abs. der Abfallnachweisverordnung 2003 sind die Ubergeber
pro Bundesland, aus dem der Abfall stammt, zusammenzufassen und mit der Spezial-GTIN
fiir ,,Abfallersterzeuger von Verpackungsabfillen anzugeben. Bei Ubernahme von nicht
gefahrlichen Abfallen von Abfallersterzeugern sind die Ubergeber pro Bundesland, aus dem
der Abfall stammt, und Branche zusammenzufassen und mit der Spezial-GTIN flr
»Abfallersterzeuger anzugeben. Fiir die Untergliederung sind die Bundesland-GLNs fir
Abfallersterzeuger zu verwenden.

Bei Anlieferung von Sammelstellen im Rahmen der kommunalen Sammlung (zB
Problemstoffsammelstellen, Mistpléatze) ist statt der Standort-GLN die Personen-GLN der
Gemeinde anzugeben, sofern nicht eine Regelung zur getrennten Sammlung eine detailliertere
Herkunftsangabe fordert.

Bei Ubernahme aus einem Streckengeschift ist statt dem Absendeort der Ubergeber
anzugeben.

Bei Riick-Ubernahme aus Lohnarbeit ist zusitzlich zum Standort, an dem die
Abfallbehandlung (die Lohnarbeit) erfolgte, die Abfallbehandlungsanlage und das
Behandlungsverfahren, dem der Abfall unterzogen wurde, und der Lohnarbeiter anzugeben.

b) Innerbetrieblich angefallene Abfélle:

Zusammenfassung der Abfélle, die aus anderen Abfallbehandlungsanlagen (einschlieBlich
Zwischenlager) des (Mit)Verbrennungsanlageninhabers stammen, oder die im Rahmen einer
Abfallbehandlung aulerhalb einer Anlage angefallen sind, oder die bei ihm als Priméarabfalle
angefallen sind, gegliedert nach Zeitraum, Buchungsart (,Innerbetriebliche Bewegung®),
Herkunft, Abfallart, Abfallmasse, Behandlungsverfahren, dem der Abfall zugefihrt wurde,
und GLN der Abfallbilanzberichtseinheit (BE_ABIL) der (Mit)Verbrennungsanlage.

Fur die Herkunft ist grundsatzlich die GLN der Abfallbilanzberichtseinheit (BE_ABIL) — dh.
der Behandlungsanlage, die als BE_ABIL gekennzeichnet ist —, aus der der Abfall stammt,
und das Behandlungsverfahren, bei dem der Abfall angefallen ist, anzugeben.Bei
Primdrabféllen, die nicht in einer Anlage angefallen sind, die bereits im Stammdatenregister
erfasst ist, ist die Standort-GLN anzugeben. Als Herkunftsverfahren ist fir Priméarabfalle die
GTIN fir das Behandlungsverfahren P1 ,Abfall aus dem Produktions- oder
Dienstleistungsbereich® gemafl Abfallnachweisverordnung 2003 anzugeben.

2.2 Zusammenfassung der in der (Mit)Verbrennungsanlage angefallenen Abfélle
Die Meldung der angefallenen Abféalle hat in der Struktur ,,Abfallbewegung* zu erfolgen.
a) Abfalle, die an andere Rechtspersonen weitergegeben worden sind:

Zusammenfassung der Aufzeichnungen der direkt von der (Mit)Verbrennungsanlage oder dem
(Input- oder Output-)Pufferlager der (Mit)Verbrennungsanlage an andere Rechtspersonen
weitergegebenen  Abfélle, gegliedert nach  Zeitraum, Buchungsart, GLN der
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Abfallbilanzberichtseinheit (BE_ABIL) der (Mit)Verbrennungsanlage, Behandlungsverfahren,
bei dem der Abfall angefallen ist, Abfallart, Abfallmasse und Empfangsort des
Abfalltibernehmers.
Bei Ubergabe in ein Streckengeschéft ist statt dem Empfangsort der Ubernehmer anzugeben.
Bei Ubergabe in Lohnarbeit ist zusatzlich zum Standort, an dem die Abfallbehandlung (die
Lohnarbeit) erfolgte, die Abfallbehandlungsanlage und das Behandlungsverfahren, dem der
Abfall unterzogen wurde, und der Lohnarbeiter anzugeben.

b) Innerbetrieblich weitergegebene Abfélle:
Zusammenfassung der Abféalle, die anderen Abfallbehandlungsanlagen (einschlieBlich
Zwischenlager) des (Mit)Verbrennungsanlageninhabers zugefiihrt wurden, gegliedert nach
Zeitraum, Buchungsart (Buchungsart: ,Innerbetriebliche Bewegung™), GLN der
Abfallbilanzberichtseinheit (BE_ABIL) der (Mit)Verbrennungsanlage, Behandlungsverfahren,
bei dem der Abfall angefallen ist, Abfallart, Abfallmasse, Behandlungsverfahren, dem der
Abfall zugefiihrt wurde, und Behandlungsanlage, der der Abfall zugefiihrt wurde, durch
Angabe der GLN der Abfallbilanzberichtseinheit (BE_ABIL).

2.3 Lagerstand

Zu Beginn und am Ende des Meldezeitraums ist fur jede Abfallbilanzberichtseinheit der
(Mit)Verbrennungsanlage die Lagermenge des Input- und Output-Pufferlagers (sofern vorhanden) nach
Pufferlagerart und fir jede Abfallart, die der Aufzeichnungspflichtige extra erfassen mdéchte, getrennt
aufzuzeichnen. Eine Mischung verschiedener Abfélle aus den Abfallibernahmen und innerbetrieblichen
Abfallbewegungen im Input-Pufferlager kann ohne Angabe einer Abfallart aufgezeichnet werden. Betragt
die Kapazitdt eines Pufferlagers mehr als die vierzehnfache Tageskapazitit der
(Mit)Verbrennungsanlage(n) (zu berechnen als Nennkapazitat mal 336), so ist der Lagerstand zusétzlich
am Beginn jedes Monats aufzuzeichnen. Im Bedarfsfall ist einmal monatlich eine Lagerstandskorrektur
aufzuzeichnen.

In der Abfall-Input-Output-Meldung ist fiir jede Abfallbilanzberichtseinheit der (Mit)Verbrennungsanlage
der Lagerstand des Input- und Output-Pufferlagers am Beginn und Ende des Meldezeitraums gegliedert
nach GTIN jeder extra erfassten Abfallart, fir Mischungen verschiedener Abfélle im Input-Pufferlager
ohne Angabe einer Abfallart, Abfallmasse und Pufferlagerart unter Verwendung der Struktur
,Lagerstandsbuchung® anzugeben. An einem Kalendertag kann fiir jede Abfallart nur eine
Lagerstandsbuchung durchgefiihrt werden. Zu jeder Lagerstandsangabe am Beginn eines Meldezeitraums
muss auch eine korrespondierende Lagerstandsangabe am Ende des Meldezeitraums angegeben werden
(und  umgekehrt). Die Lagerstandskorrekturen sind unter  Verwendung der  Struktur
»Lagerstandskorrekturbuchung™ gegliedert nach Zeitraum und Pufferlagerart fir jede extra erfasste
Abfallart, fir Mischungen verschiedener Abfalle im Input-Pufferlager ohne Angabe einer Abfallart, Giber
den jeweiligen Meldezeitraum zusammenzufassen.

2.4 Abfallartenneuzuordnung

Wird zB im Rahmen der Eingangskontrolle festgestellt, dass die urspriinglich zugeordnete Abfallart nicht
korrekt ist, so hat eine Abfallartenneuzuordnung zu erfolgen, die mit der Buchungsart
,Abfallartenneuzuordnung™ unter Angabe des Datums, der urspriinglichen Abfallart, der neu
zugeordneten  Abfallart (bei Abfall mit der Spezifizierung 77 einschlieflich allfalliger
Kontaminationsgruppen gemall Zuordnungstabelle am EDM-Portal), der betroffenen Abfallmasse und
des Ortes (der Anlage oder, sofern der Abfall noch nicht in eine Anlage eingebracht wurde, des
Standortes) zu  dokumentieren ist.  Fir die  Abfall-Input-Output-Meldung  sind  die
Abfallartenneuzuordnungen im jeweiligen Meldezeitraum, die dieselbe Kombination aus urspriinglicher
Abfallart und neu zugeordneter Abfallart betreffen, aufzusummieren und die Ortsangabe kann entfallen.

3. Sonstige Bestimmungen

Fur die Angabe von Personen, Standorten und Anlagen einschlieflich Anlagenteilen sind die im
Stammdatenregister enthaltenen Identifikationsnummern zu verwenden. Fir die Angabe von
Behandlungsverfahren,  Anlagentypen,  Pufferlagerarten,  Abfallarten,  Kontaminationsgruppen,
Herkunftspersonenkreise und Quantifizierungsarten sind die am EDM-Portal verdffentlichten
Referenztabellen mit ldentifikationsnummern und standardisierten Zuordnungen zu verwenden. Die
Buchungsarten sind gemédR der am EDM-Portal vertffentlichten Tabelle der Buchungsarten zu
verwenden.

Die Abfallmasse ist in kg mit der verwendeten Bestimmungsart (Quantifizierungsart: Messung,
Berechnung, Schétzung) anzugeben. Fir die Zusammenfassung von Abfallmassen, die mit
unterschiedlichen Bestimmungsarten ermittelt wurden, ist diejenige mit der geringeren Genauigkeit
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anzugeben (wurde zB ein Teil gewogen und ein zweiter Teil geschétzt, so ist fur die Bestimmungsart der
gesamten Masse ,,Schitzung® anzugeben).

Bei den Aufzeichnungen zu Abfallibernahmen, innerbetrieblichen Abfallbewegungen und
Abfallibergaben ist fiir die Angabe der Anlage, aus der der Abfall stammt oder der der Abfall zugefihrt
wird, jeweils die konkreteste Abfallbilanzberichtseinheit (BE_ABIL) zu verwenden; dh. fur einen Abfall,
der einer bestimmten Verbrennungslinie zugefiihrt wird, ist als Verbleibsanlage die Verbrennungslinie
anzugeben, sofern sie geméal § 13 Abs. 4 als relevante Anlage angelegt werden muss, und nicht die
Ubergeordnete (Mit)Verbrennungsanlage. Jede physische Abfallbewegung darf immer nur einmal
aufgezeichnet werden.

Ist fir Herkunft oder Verbleib die Anlage anzugeben, ist hierflr die Anlagen-GLN zu verwenden. Sofern
der Ort des Anfalls oder der Behandlung (der Verwertung) oder der Abfallbehandler nicht aus der
Anlagen-GLN eindeutig zuordenbar sind, sind zusétzlich zur Anlagen-GLN der Standort und der
Abfallbehandler anzugeben (vergleiche mobile Anlagen und Lohnarbeit). Wenn Abfalle auRerhalb einer
Anlage anfallen oder behandelt (verwertet) werden, ist bei den beschriebenen Buchungen statt der Anlage
der Ort des Anfalls oder der Behandlung (der Verwertung) anzugeben.

Fur die Angabe des Absende-, Empfangs-, Anfalls- oder Behandlungsortes ist die Standort-GLN zu
verwenden. Wenn keine Standort-GLN vorhanden ist, sind die Adresse — falls keine Adresse vorhanden
ist, die Katastralgemeinde und die Grundstiicksnummern — des Absende-, Empfangs-, Anfalls-, oder
Behandlungsortes und der jeweilige Inhaber anzugeben.

Die Angabe der StraRe, Haus-, Stiege-, Stock- und TlUrnummer einer Adresse kann bis zum 1. Janner
2011 als unstrukturierte Angabe in der ,,Ersten Adresszeile der XML-Struktur der Adresse erfolgen,
danach ist die strukturierte Angabe erforderlich.

Ist flr Herkunft oder Verbleib der Inhaber eines Standortes oder einer Anlage oder der Lohnarbeiter
anzugeben, ist hierfur die Personen-GLN zu verwenden. Wenn der Inhaber Uber keine Personen-GLN
verfigt, sind Name und Sitz des Inhabers anzugeben.

Anmerkung
Fassung zuletzt geandert durch BGBI. | Nr. 127/2013

Schlagworte

Abfallmenge, Sammelsystem, Produktionsbereich, Absendeort, Empfangsort, Anfallsort, Hausnummer,
Stiegenummer, Stocknummer, Abfalllibergabe

Zuletzt aktualisiert am
15.05.2024

Gesetzesnummer
20002239

Dokumentnummer
NOR40153194

www.ris.bka.gv.at Seite 4 von 4



	Anlage 7
	(zu § 13)
	Abfall-Input-Output-Meldung
	1. Allgemeines
	2. Strukturen und Inhalte der Abfall-Input-Output-Meldung
	2.1 Zusammenfassung der in die (Mit)Verbrennungsanlage eingebrachten Abfälle
	2.2 Zusammenfassung der in der (Mit)Verbrennungsanlage angefallenen Abfälle
	2.3 Lagerstand
	2.4 Abfallartenneuzuordnung
	3. Sonstige Bestimmungen


